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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Stadtplanung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/022

öffentlich
19.12.2019

Oliver Kath

Oliver Kath

41. F-Planänderung "Businesspark Tornesch - Erweiterung nördlich 
Asperhorner Weg" - Erneuter Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium

20.01.2020 Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Zuletzt wurde über die 41. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bau- und Planungsaus-
schuss am 07.10.2015 beraten und der Feststellungsbeschluss gefasst.
  
Aufgrund der Aufgabe des Geflügelhofes haben sich die Rahmenbedingungen deutlich ge-
ändert und das Planverfahren konnte wieder aufgenommen werden. Anstatt der Sonderbau-
fläche „Geflügelhof“ wird durch diese erneute Änderung eine Sonderbaufläche „Umwelttech-
nik und Sonderbetriebe“ dargestellt. Hierdurch wird eine erneute öffentliche Auslegung not-
wendig. Genauere Informationen zu dem Planverfahren enthält die Vorlage VO/19/002 zu 
der im Parallelverfahren aufgestellten 3. Änderung des B-Planes 47.
 
Der bisherige Beschluss über die Feststellung der 41. FNP-Änderung muss dann nach er-
folgter öffentlicher Auslegung aufgehoben werden bevor ein aktualisierter Beschluss gefasst 
werden kann.

Aufgrund der Vereinbarung zum gemeinsamen Flächennutzugsplanes der Städte Uetersen 
und Tornesch sowie der Gemeinden Heidgraben und Moorrege muss für die Aufhebung des 
Feststellungsbeschlusses auch in den anderen Gemeinden ein gleichlautender Beschluss 
gefasst werden. Für die Neuaufnahme des Verfahrens kann die gleichlautende Beschluss-
fassung entfallen, da die Gesamtfläche der dargestellten Sonderbauflächen zugunsten der 
Grünflächen nun geringer als 5 ha ist.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt



Vorlage VO/19/022 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 2/3

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja X nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:
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Beschluss(empfehlung)  

1. Der Entwurf des F-Planes für das Gebiet südwestlich der Kreis-straße K 21 Oha in ei-
ner Tiefe von 220 bis 270 m und nordwestlich des Asperhorner Wegs in einer Tiefe 
von 350 m und die Begründung werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt.

2. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
über die Auslegung zu benachrichtigen sowie parallel nach § 4 Abs. 2 BauGB zu be-
teiligen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzu-
stellen und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich 
zu machen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 

Planzeichnung und Legende
Begründung


